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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.09.1988

Norm

FleischUG §28

FleischUG §29

StGB §302

Rechtssatz

Konkretes Recht des Staates darauf, daß nur ein nach ordnungsgemäßer und vollständiger Untersuchung für

einwandfrei befundenes Fleisch für genußtauglich und verkehrsfähig erklärt werden darf.
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